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Gründe für das Erstellen einer Leitlinie
Das Risiko, in Zusammenhang mit einer Allgemeinanästhesie1 zu 
versterben, ist für anästhesierte Tiere ungleich höher als für den 
Menschen. So versterben2 0,05 % der gesunden (ASA 1–2, Kasten 
3) und 1,33 % der kranken Hunde (ASA 3–5) [4]. Für die Katze sind 
die Zahlen mit 0,11 % bzw. 1,4 % ähnlich kritisch zu beurteilen. An-
dere Studien bestätigen das relativ hohe Risiko oder ermitteln sogar 
ein höheres [3][7][8]. Die Veterinärmedizin liegt damit in einem Be-
reich, der in der Humanmedizin 1940 erreicht wurde.

Dort konnte in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Redukti-
on der Anästhesie-assoziierten Mortalität erreicht werden. So star-
ben 1970–1980 noch 2 Patienten pro 10000 Anästhesien (0,02 %), 
1980–1990 hingegen nur noch 0,4 (0,004 %) und heute etwa 
0,055–0,1 Patienten pro 10000 Anästhesien (0,00055–0,001 %) 
[11].

1 (Allgemein)Anästhesie bedeutet Empfindungslosigkeit und ist gekenn-
zeichnet durch Bewusstlosigkeit (Hypnose), Schmerzfreiheit (Analge-
sie), Dämpfung vegetativer Reflexe und Muskelrelaxation. Auch wenn 
Narkose („In-Schlaf-versetzen“) im engeren Sinne etwas Anderes ist, 
werden diese beiden Begriffe sowohl von vielen Spezialisten als auch in 
der Umgangssprache oft gleichgesetzt. Bei vielen zusammengesetzten 
Wörtern wird traditionell der Begriff Narkose verwendet.

2 Definition Anästhesie-assoziierter Todesfall in der Studie von Brodbelt [4]: 
perioperativer Tod inklusive Euthanasie nach Prämedikation und inner-
halb der ersten 48 h nach Ende der Prozedur, außer wenn Tod/Eutha-
nasie ausschließlich durch den OP-Befund oder das schon existierende 
medizinische Problem bedingt war. Anteil der euthanasierten Tiere an 
den Anästhesie-assoziierten Todesfällen: ca. 5,5 % der toten Tiere

„There should be no deaths due to anaesthesia. “

Sir Robert Reynolds MacIntosh 1949 (erster Lehrstuhlinha-
ber für Anästhesiologie in Europa)

Beim Menschen hat die Einführung einer eigenen Facharztausbil-
dung für „Narkose und Anästhesie“ (1952) und die daraus resultie-
rende ständige Beschäftigung mit der Thematik zu einer rasanten 
Zunahme der Kenntnisse und Fähigkeiten geführt. So konnte eine 
Reduktion der Anästhesie-bedingten Mortalität trotz Anstieg des 
Alters und der Erkrankungshäufigkeit/-schwere der Patienten er-
reicht werden. Die in den 1980er Jahren beobachtete sprunghafte 
Reduktion der Anästhesie-bedingten Mortalität wird der parallel 
erfolgten Entwicklung und Implementierung weiterer Sicherheits-
standards wie der Pulsoximetrie und der Kapnometrie zugeschrie-
ben [10][11].

Die Tiermedizin sollte danach streben, an den Erfolg der Hu-
manmedizin anzuknüpfen. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist 
die Verbesserung von Aus-, Fort- und Weiterbildung vor allem der 
Tierärzteschaft (Aufwertung der Anästhesiologie als eigenes Lehr-
fach im Studium, bundesweite und einheitliche Einführung einer 
entsprechenden Fachtierarztbezeichnung, Schaffung einer Berufs-
perspektive für diesen), aber auch der tiermedizinischen Fachange-
stellten. Leitlinien können dazu beitragen, die Qualität der anäs-
thesiologischen Versorgung unserer Haustiere zu verbessern und 
zu gewährleisten. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag dazu, 
das Risiko unserer Haustiere während einer Allgemeinanästhesie 
oder Sedation zu versterben, Schaden zu erleiden oder unnötig zu 
leiden, zu minimieren.
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Aus diesem Grund wurde von der Fachgruppe Veterinärmedizi-
nische Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerz-
therapie (VAINS) der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesell-
schaft e. V. im Jahr 2016 eine Leitlinie zur Anästhesie von Hund 
und Katze erstellt, die nun mit dem vorliegenden Text in aktuali-
sierter Form vorliegt.

Zweck und Verbindlichkeit einer Leitlinie

Leitlinien haben das Ziel, die Qualität der medizinischen Versorgung 
der Patienten zu verbessern und die gute klinische Praxis zu fördern.

Anders als häufig gedacht, sind sie nicht rechtsverbindlich3, son-
dern Orientierungshilfen im Sinne von „Handlungs- und Entschei-
dungskorridoren“, von denen in begründeten Fällen auf der Basis 
eines fundierten klinischen Urteils abgewichen werden kann oder 
sogar muss (Beispiele für möglichen Grund: klinischer Befund, ag-
gressives Tier, fehlende Kostenübernahme). Ein solch begründe-
tes Abweichen von der Leitlinie soll in der Patientendokumentati-
on festgehalten werden, vor allem dann, wenn es um grundsätzli-
che Empfehlungen geht.

Ein generelles Abweichen von der Leitlinie oder Unterschreiten 
der dort gegebenen Empfehlungen bei allen Tierpatienten einer 
Praxis/Klinik (z. B. wegen fehlender Ausstattung) wird nicht emp-
fohlen.

Leitlinien sind wissenschaftlich begründete und praxisorientier-
te Handlungsempfehlungen. Um dies zu gewährleisten, wurde die 
vorliegende Leitlinie der Fachgruppe VAINS der Deutschen Vete-
rinärmedizinischen Gesellschaft e. V. von einer Arbeitsgruppe er- 
und überarbeitet, in der neben den Vertretern des Faches an den 
veterinärmedizinischen Bildungsstätten und Mitgliedern der ent-
sprechenden europäischen und amerikanischen Colleges (ECVAA/
ACVAA) Tiermediziner*innen aus der Praxis vertreten sind.

Im Idealfall stützen sich Leitlinien auf eine systematische Suche 
nach der besten verfügbaren Evidenz, fassen das aktuelle Wissen 
zusammen und generieren daraus die Handlungsempfehlungen. 
Da in der Tiermedizin Untersuchungen mit einem hohen Evidenz-
grad oder systematische Reviews für viele grundlegende Fragen 
fehlen, stützt sich diese Leitlinie in vielen Fragen auf einen nicht 
formellen Expertenkonsens oder Übertragungen aus der Human-
medizin. Sie entspricht damit einer S1-Leitlinie4, wie es sie auch in 
der Humananästhesie aus eben diesen Gründen nur gibt. Trotzdem 
sehen die Verfasser*innen sie als wichtigen Schritt auf dem Weg zu 
einer guten anästhesiologischen Praxis.

3 Richtlinien hingegen sind Regelungen des Handelns oder Unterlassens, 
die von einer rechtlich legitimierten Institution konsentiert, schriftlich 
fixiert und veröffentlicht wurden, für den Rechtsraum dieser Institution 
verbindlich sind und deren Nichtbeachtung definierte Sanktionen nach 
sich zieht [5].

4 Klassen der Leitlinien bezogen auf Ihre Entwicklungsmethodik: S1-von 
einer Expertengruppe im informellen Konsens erarbeitet, S2-eine for-
male Konsensfindung u./o. eine formale Evidenz-Recherche hat stattge-
funden, S3-Leitlinie mit allen Elementen einer systematischen Entwick-
lung (Logik-, Entscheidungs- und Outcome-Analyse) [1].

Wer darf eine Anästhesie bei Hund und Katze 
durchführen?

Eine Allgemeinanästhesie ist ein sehr komplexer Vorgang, der nicht 
nur zu einem Verlust des Bewusstseins führt, sondern auch die 
Schutzreflexe ausschaltet und die Vitalfunktionen beeinträchtigt. 
Viele pharmakologische und (patho)physiologische Aspekte sind 
bei der Narkoseführung zu berücksichtigen, um Leben und Wohl 
des Patienten nicht unnötig zu gefährden. Aus diesem Grund ist 
die tierärztliche Expertise wichtig. Dem hat der Gesetzgeber Rech-
nung getragen: Die Durchführung einer Allgemeinanästhesie ist in 
Deutschland dem Tierarzt vorbehalten (§ 5 TierSchG), ausgenom-
men sind seit 2020 lediglich Kastrationen von unter 8 Tage alten 
männlichen Ferkeln (§ 2 FerkBetSachkV). Unter Aufsicht und auf 
Anordnung einer Tiermediziner*in kann eine sachkundige Person 
mit hinreichenden Fachkenntnissen diesen in der Durchführung 
der Allgemeinanästhesie unterstützen.

Voraussetzungen zur Durchführung einer 
 Allgemeinanästhesie
Die Association of Veterinary Anaesthetists (AVA) hat schon vor ei-
nigen Jahren Voraussetzungen formuliert, die bei der Durchführung 
einer Narkose/Allgemeinanästhesie erfüllt sein sollen. Diese haben 
das Ziel, die Anästhesietechnik ohne übermäßigen apparativen und 
finanziellen Aufwand zu verbessern, um so das relativ hohe Anäs-
thesierisiko von Tierpatienten zu senken [2]. Die Autoren der Leitli-
nie möchten sich diesen grundlegenden Forderungen (▶Kasten  1) 
und den daraus folgenden Konsequenzen anschließen.

K ASTEN 1
Empfohlene Voraussetzungen zur Durchführung einer 
Allgemeinanästhesie (Association of Veterinary  
Anaesthetists [2])
Wer eine Allgemeinanästhesie durchführt, muss in der Lage 
sein:

 ▪ den Atemweg des Tieres zu sichern (Intubation),
 ▪ Sauerstoff zu verabreichen,
 ▪ manuell eine kontrollierte Beatmung durchzuführen (z. B. 

durch Verwendung eines selbstfüllenden Beatmungs-
beutels (z. B. Ambu®-Bag) oder eines Narkosegerätes),

 ▪ Medikamente und Infusionslösungen intravenös zu 
verabreichen, idealerweise über einen Venenkatheter,

 ▪ eine kardiopulmonale Wiederbelebung durchzuführen.

Sollen diese fünf Empfehlungen erfüllt werden, muss das tierärzt-
liche Personal die notwendigen Techniken (Intubation, Legen eines 
Venenkatheters, manuelle Beatmung usw.) inklusive der entspre-
chenden Geräte beherrschen. Diese Fertigkeiten und Techniken 
sind jedoch relativ leicht zu erlernen. Die genannten Voraussetzun-
gen sollten ohne Ausnahme bei jedem Patienten, der eine Narkose/
Allgemeinanästhesie bekommt, erfüllt sein. Das bedeutet, dass die 
Fragen der Checkliste (▶Kasten 2) vor jeder Allgemeinanästhesie 
positiv beantworten werden müssen.

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: T
hi

em
e 

In
te

rn
at

io
na

l B
us

in
es

s,
 P

er
m

is
si

on
s.

 U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
.



Alef M et al. Leitlinie Anästhesiologische Versorgung  ... Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere 2022; 50: 33–45 | © 2022. Thieme. All rights reserved. 35

K ASTEN 2
Checkliste zur Überprüfung der empfohlenen Vorausset-
zungen für eine Allgemeinanästhesie (Association of 
Veterinary Anaesthetists [2]).*

 ▪ Habe ich alles, was ich brauche, um zu intubieren?
 ▪ Habe ich ausreichend Sauerstoff und eine Möglichkeit, 

diesen zu verabreichen?
 ▪ Habe ich alles, was ich brauche, um manuell eine 

kontrollierte Beatmung durchzuführen?
 ▪ Kann ich sofort intravenös Infusionslösungen und/oder 

Medikamente verabreichen bzw. ist ein funktionierender 
Venenkatheter gelegt? Falls dies nicht der Fall ist: habe ich 
alles vorbereitet, um nach der Einleitung der Anästhesie 
einen intravenösen Katheter zu legen?

 ▪ Kann ich Wiederbelebungsmaßnahmen (Herzmassage/
Thoraxkompression, Beatmung) durchführen und stehen 
die nötigen Notfallmedikamente zur Verfügung?

*Diese ist als Gedankenstütze zur Durchführbarkeit einer An-
ästhesie, weniger zum konkreten Ausfüllen, gedacht.

Auch die Sedation eines Tieres ist mit einem Risiko zu versterben 
verbunden. So konnte Brodbelt [4] im Vergleich zu einer Allge-
meinanästhesie beim Hund ein (nur) 30 % reduziertes Risiko eines 
tödlichen Zwischenfalls bei einer Sedation des Tieres ermitteln. Da 
die Reaktion auf eine Sedation individuell sehr unterschiedlich sein 
kann und der Übergang einer Sedation zu einer Allgemeinanästhe-
sie fließend ist, sind die oben genannten Voraussetzungen auch bei 
der Sedation eines Tieres zu erfüllen.

Präanästhetische Untersuchung und 
 Risikoeinschätzung
Brodbelt [4] konnte für Hund und Katze bestätigen, dass das Risiko, 
im Rahmen einer Anästhesie zu versterben, sehr stark steigt, wenn 
eine Allgemeinerkrankung mit Leistungs-/Funktionseinschränkung 
vorliegt. So haben Tiere mit einer schweren Allgemeinerkrankung 
mit Funktionseinschränkung (ASA-Klassifizierung 3–5, ▶Kasten 3) 
ein etwa 25-mal (Hund) bzw. 12-mal (Katze) höheres Risiko als ge-
sunde Tiere und Tiere mit einer leichten Allgemeinerkrankung ohne 
Funktionseinschränkung (ASA-Klassifizierung 1 und 2).

K ASTEN 3
Klassifikation zur präanästhetischen Einschätzung des 
Gesundheitsstatus nach der American Society of Anes-
thesiologists (ASA)*

 ▪ ASA 1 Normaler, gesunder Patient
 ▪ ASA 2  Patient mit geringgradiger Allgemeinerkrankung 

(keine Leistungseinschränkung) (Beispiele: kompensierte 
Herzerkrankung, geringgradige Abweichung von einem 
oder mehreren Laborparametern, brachyzephale 
Patienten ohne offensichtliche Atemstörung)

 ▪ ASA 3 Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung (mit 
Leistungseinschränkung) (Beispiele: Herzerkrankung mit 
beginnender Dekompensation, mittelgradige Dehydrata-
tion)

 ▪ ASA 4 Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die 
eine ständige Lebensbedrohung ist (Beispiele: dekom-
pensierte Herzerkrankung, Urämie)

 ▪ ASA 5 Moribunder Patient, der ohne Operation voraus-
sichtlich nicht überleben wird (Beispiele: hochgradiges 
Organversagen, schweres Trauma, hochgradiges 
Schockgeschehen)

*Die jeweils genannten Beispiele dienen der Orientierung, 
eine individuelle Einschätzung des aktuellen Zustands des 
Patienten ist obligat.

Dies macht deutlich, dass bei Patienten der ASA-Klassen 3–5 der 
Versuch unternommen werden muss, diese in einen besseren bzw. 
kompensierten Zustand zu überführen, wenn die Dringlichkeit der 
Anästhesie dies zulässt.

Die genaue Einschätzung des Patienten ist Grundlage einer fun-
dierten Besitzeraufklärung, der Planung einer präanästhetischen 
Therapie und des Zeitpunktes der Anästhesie/des Eingriffs sowie 
einer individuellen Anästhesie-Planung (Methoden, Medikamen-
te, Überwachung).

Grundlage der präanästhetischen Untersuchung ist eine struk-
turierte, zielgerichtete Anamnese (Beispiel in ▶Kasten 4, Bogen 
zum Selbstausfüllen für die Tierhalter).

K ASTEN 4
Strukturierte Anamnese zur präanästhetischen Risikoein-
schätzung

 ▪ Wurde bei Ihrem Tier zu einem früheren Zeitpunkt eine 
Anästhesie durchgeführt?
 – Wenn ja, warum, wann und welche?

 ▪ Gab es eventuell Komplikationen während oder nach der 
OP/Anästhesie?
 – Wenn ja, welche?

 ▪ Sind Vorerkrankungen bekannt?
 – Wenn ja, welche?

 ▪ Geben Sie dem Tier momentan Medikamente? Wurde Ihr 
Tier tierärztlich vorbehandelt?
 – Wenn ja, welche? (auch Dosis, Applikationsintervall und 

-art angeben)
 ▪ Gibt es Auffälligkeiten bei Futter-/Wasseraufnahmen (z. B. 

vermehrter/verminderter Appetit/Durst)?
 – Wenn ja, welche?

 ▪ Gibt es Auffälligkeiten bei Harn-/Kotabsatz (z. B. Durchfall, 
Blut im Kot/Harn o. ä.)?
 – Wenn ja, welche?

 ▪ Ist eine Leistungsschwäche aufgefallen?
 – Wenn ja, wie äußert sich diese?
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 ▪ Ist Kurzatmigkeit, vermehrtes Hecheln, Schnarchen, 
Husten u. ä. aufgefallen?
 – Wenn ja, was und in welcher Situation?

 ▪ Gibt es sonstige Auffälligkeiten?
 – Wenn ja, welche?

 ▪ Wann ist Ihr Tier zuletzt gefüttert worden?

Der zweite Schritt der Risikoeinschätzung ist eine Allgemeinun-
tersuchung mit Fokussierung auf Herz-Kreislauf-System und At-
mung. Erfasst werden Herzfrequenz, Pulsfrequenz bzw. Vorhanden-
sein eines Pulsdefizites, Pulsqualität, Schleimhautfarbe, kapilläre 
Rückfüllzeit, Atemfrequenz, innere Körpertemperatur. Außerdem 
erfolgt eine Auskultation von Herz und Lunge. Zusätzlich wird das 
aktuelle Körpergewicht und der Ernährungszustand bzw. Body Con-
dition Score ermittelt.

Ergeben Signalement, Anamnese und/oder klinische Unter-
suchung Hinweise auf eine Allgemeinerkrankung des Patienten 
oder fehlen relevante anamnestische Informationen bzw. Unter-
suchungsbefunde, sollen zielgerichtete weiterführende Untersu-
chungen (Labor, Röntgenaufnahme des Thorax, kardiologische 
Untersuchung u. a.) eingeleitet werden. Deren Ziel ist es, Art und 
Umfang der Funktionseinschränkung des Patienten (→Anstieg des 
Risikos im Rahmen der Anästhesie zu versterben) sowie die The-
rapiemöglichkeiten zu erkennen. Brodbelt [4] konnte zeigen, dass 
kranke Tiere von weiterführenden Untersuchungen (diagnostische 
Laboruntersuchung) profitieren, gesunde jedoch nicht (ungerich-
tete Screening-Untersuchungen).

Nimmt der Besitzer von medizinisch indizierten weiterführen-
den Untersuchungen trotz entsprechender Aufklärung über deren 
Sinn und die möglichen Konsequenzen für den Patienten Abstand, 
muss dies dokumentiert werden.

Bei Notfall-Patienten können Anamnese und präanästhetische 
Untersuchung der Situation entsprechend so angepasst werden, 
dass für den Patienten keine Gefährdung durch die zeitliche Ver-
zögerung oder den Stress der Untersuchung droht. Dies muss aber 
dokumentiert werden. Sachverhalte, die das weitere Vorgehen ent-
scheidend beeinflussen, müssen ebenfalls erfasst werden.

Bei elektiven Eingriffen von ASA 1 und 2 Patienten kann die prä-
anästhetische Risikoeinschätzung einige Tage vor der geplanten 
Anästhesie erfolgen. Am Tag der Anästhesie wird vom Tierhalter 
die aktuelle Situation erfragt (Änderungen zum Tag der Risikoein-
schätzung). Das Tier muss noch einmal kurz evaluiert werden (Puls-
, Atemfrequenz, Auskultation, innere Körpertemperatur, Schleim-
hautfarbe), unter anderem um Ausgangswerte an diesem Tag zu 
erhalten.

Bei widersetzlichen, aggressiven Tieren muss die präanästhe-
tische Untersuchung auf den Umfang reduziert werden, der ohne 
Gefahr für Personal und Patient durchführbar ist. Diese Abweichung 
vom üblichen Vorgehen muss dokumentiert werden.

Aufklärung des Patientenbesitzers

Es wird dringend empfohlen, den Tierhalter über das allgemeine 
Narkoserisiko (Risiko eines gesunden Patienten im Rahmen einer 
Anästhesie zu versterben) aufzuklären, wenngleich die Rechtspre-

chung dies für Tiere nicht explizit fordert5. Liegt durch eine Allge-
meinerkrankung des Tieres oder andere Umstände (Notfalleingriff) 
ein erhöhtes Risiko vor, so muss der Halter über das individuelle Ri-
siko explizit aufgeklärt werden. Dies umfasst auch mögliche Proble-
me in der Aufwachphase, wie sie bei brachyzephalen Tieren oder 
Patienten mit Trachealkollaps vorkommen. Die Information über 
das Anästhesierisiko ist in Stichworten zu dokumentieren. Es wird 
empfohlen sich dies vom Tierhalter schriftlich bestätigen zu las-
sen. Der Halter muss im Rahmen des Behandlungsvertrages über 
die Kosten der Anästhesie, mindestens jedoch über die Gesamt-
kosten der Behandlung/Diagnostik in Allgemeinanästhesie, infor-
miert werden.

Beim Nicht-Notfall-Patienten werden die Themen Nüchtern-
heit und Anpassung der Dauermedikation am Tag der Anästhe-
sie besprochen. Empfohlen wird, zusätzlich den Ablauf der Allge-
meinanästhesie/Sedation in einem für den Tierhalter verständli-
chen Rahmen zu erklären. Beim ambulanten Patienten muss der 
Zeitraum nach Entlassung nach Hause thematisiert werden. Infor-
mationen, was der Tierhalter zu beachten hat (Lagerung, Fütte-
rung, Medikation, innere Körpertemperatur u. ä.), woran eine ge-
störte Erholung nach einer Allgemeinanästhesie/Sedation erkannt 
werden kann und wann eine tierärztliche Praxis/Klinik konsultiert 
werden muss, erscheinen notwendig. So lassen sich postanästhe-
tische Komplikationen vermeiden bzw. möglichst frühzeitig ent-
decken und behandeln.

Sollte der Tierhalter sein Tier entgegen der ausdrücklichen tier-
ärztlichen Empfehlung frühzeitig nach Hause mitnehmen wollen, 
dann ist dies zu dokumentieren und vom Tierhalter schriftlich be-
stätigen zu lassen.

Vorbereitung und Venenzugang

Patienten mit Allgemeinerkrankung mit Leistungseinschränkung 
(ASA 3–5) werden vor Einleitung der Anästhesie durch eine adäqua-
te Therapie in einen besseren bzw. kompensierten Zustand über-
führt, wenn die Dringlichkeit der Anästhesie dies zulässt.

Die Studie von Brodbelt [4] zeigt, dass präoperatives Fasten bei 
Hund und Katze das Risiko für einen Todesfall deutlich reduziert 
(statistisch gesichert). Aus diesem Grund wird für adulte Patien-
ten bei elektiven Eingriffen eine Nahrungskarenz (6–12 h) empfoh-
len, Wasser darf ad libitum aufgenommen werden. Bei sehr klei-
nen Tieren, Welpen und Tieren mit metabolischen Erkrankungen 
(z. B. Diabetes mellitus) wird das Fütterungsregime situationsge-
mäß angepasst.

Hunde scheinen von einer sedativen Prämedikation zu profitie-
ren. So konnte bei sedierten Tieren, vor allem bei gesunden, aber 
auch bei kranken, ein geringeres Risiko zu Versterben nachgewie-
sen werden [4]. Bei Katzen konnte der positive Effekt der Sedation 
zwar statistisch nicht gesichert werden, doch trägt sie zum Komfort 
der Tiere bei und vermindert stressbedingte hohe endogene Kat-
echolamin-Spiegel. Diese stehen im Verdacht, Zwischenfälle zu för-
dern. Aus diesem Grund wird eine patienten- und situationsange-

5 Bedeutung und geforderter Umfang der Aufklärung und der Operati-
onseinwilligung in der Tiermedizin sind nicht mit der Humanmedizin 
vergleichbar, da die Rechtsgrundlage eine andere ist (Mensch: Recht 
auf körperliche Unversehrtheit, beim Tier: Tierschutzgesetz).
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passte sedative Prämedikation bzw. Anxiolyse (Katze: Gabapentin) 
und die Nutzung des Konzeptes „Stress-Free Handling“ empfohlen.

Sobald eine schmerzhafte Erkrankung diagnostiziert wird, muss 
eine adäquate Schmerztherapie auch schon im Vorfeld einer All-
gemeinanästhesie/Operation erfolgen (siehe auch Abschnitt An-
ästhesieführung).

Ein peripherer Venenverweilkatheter ist heute verpflichtend, 
wenn eine Allgemeinanästhesie oder eine tiefe Sedation bei Hund 
und Katze durchgeführt werden. Auf ihn kann nur bei diagnosti-
schen oder therapeutischen Routineeingriffen von wenigen Minu-
ten Dauer (< 10 min) mit geringem anästhesiologischem und ope-
rativem Risiko bei gesunden Patienten verzichtet werden, z. B. bei 
der Kastration eines gesunden Katers. Jedoch muss auch in die-
sen Fällen alles Notwendige patienten- und zeitnah zur Verfügung 
stehen, um im Notfall unverzüglich einen Venenkatheter legen zu 
können.

Im Falle eines Zwischenfalls oder einer Narkosekomplikation ver-
schenkt man wertvolle Zeit und riskiert das Leben des Patienten, 
wenn kein Venenzugang vorhanden ist und dieser erst noch ge-
legt werden muss. Bei einer Herz-Kreislauf-Insuffizienz oder einem 
Herzstillstand gelingt dies oft nicht mehr. Die Chance des Patien-
ten zu überleben reduziert sich damit dramatisch.

Anästhesieführung
Analgesie
Aus ethischen und Gründen des Tierschutzes und aufgrund einer 
Reihe von negativen Folgen von unbehandelten Schmerzen (ver-
minderte Futteraufnahme, verlängerte Rekonvaleszenz, Entwick-
lung eines Schmerzsyndroms, Automutilation, schlechtere Wund-
heilung und -durchblutung, höhere Infektionsrate), ist eine der Er-
krankung bzw. dem Eingriff angepasste perioperative analgetische 
Versorgung unbedingt erforderlich. Diese wird als präventive (prä-
emptive) Schmerzbehandlung vor dem Schmerzreiz bzw. der chi-
rurgischen Inzision begonnen, um so nicht nur die bestehenden 
Schmerzen zu lindern, sondern auch die Entstehung eines Schmerz-
gedächtnisses zu verhindern und die postoperativen Schmerzen 
zu reduzieren.

Bei der Konzeption der Schmerztherapie sind Art, Intensität und 
Dauer der zu erwartenden Schmerzen, Wirkstärke und -dauer der 
Medikamente, deren Kontraindikationen, der optimale Applikati-
onszeitpunkt sowie Dosierungsintervall und -dauer zu beachten.

Basis der intraoperativen Analgesie sind die systemische Verab-
reichung von Opioiden und/oder Techniken der regionalen/lokalen 
Anästhesie bzw. Analgesie. Ergänzt werden können diese durch an-
dere analgetisch wirkende Substanzen wie zum Beispiel Ketamin, 
alpha2-Rezeptor-Agonisten (primär sedativ mit analgetischer Wir-
kung) oder systemisch verabreichtes Lidocain. Nicht-steroidale An-
tiphlogistika (NSAIDs) oder Metamizol sind wichtige Bausteine der 
perioperativen Analgesie und potenzieren die analgetische Wir-
kung der Opioide, reichen bei schmerzhaften Eingriffen intraope-
rativ jedoch nicht als alleinige Analgetika aus. Ihre Domäne ist die 
postoperative Schmerztherapie. Eine präemptive/präventive Gabe 
ist von Vorteil, setzt jedoch eine stabile Kreislaufsituation prä und 
intra operationem voraus. Angaben, ob postoperativ eine über die 
Verabreichung eines nicht-steroidalen Analgetikums hinausgehen-
de Schmerzausschaltung nötig ist, finden sich in der Literatur (z. B. 

www.I-tis.de), alternativ kann das Vorgehen bei analogen Eingrif-
fen beim Menschen als Orientierung dienen.

Einleitung und Erhaltung einer Allgemeinanästhesie
Die Einleitung einer Allgemeinanästhesie erfolgt bei Hund und 
Katze in der Regel als Injektionsanästhesie. Bei der Einleitung per 
Inhalation (Maske, Kammer) sind der Stress für die Tiere und die 
Belastung der Mitarbeiter zu beachten (siehe auch Technische Re-
geln für Gefahrstoffe TRGS 525). Sie ist deswegen dem Einzelfall 
vorbehalten. Brodbelt [4] konnte für den Hund ein erhöhtes Nar-
koserisiko bei Einleitung über die Maske nachweisen.

Die Anästhesieerhaltung kann als Injektions- oder Inhalations-
anästhesie erfolgen. Mit beiden Verfahren kann eine qualitativ gute 
Allgemeinanästhesie erreicht werden. Die Nutzung kurzwirkender 
Injektionspräparate und deren kontinuierliche intravenöse Appli-
kation kann eine steuerbare Narkosedauer und gleichmäßige All-
gemeinanästhesie erzielen.

Die Inhalationsanästhesie wird bei Hund und Katze über einen 
endotrachealen Tubus (bei der Katze alternativ über eine La-
rynxmaske, s. u.) verabreicht. Die endotracheale Intubation hat 
den Vorteil, dass durch die Verabreichung einer erhöhten inspi-
ratorischen Sauerstoffkonzentration und die Möglichkeit, jeder-
zeit beatmen zu können, gute Bedingungen für den Patienten ge-
schaffen werden. Auch sind Narkosetiefe und -dauer gut steuerbar 
(abhängig von Prämedikation, Einleitung der Anästhesie). Ähnlich 
gute Bedingungen können auch bei einer Injektionsanästhesie er-
reicht werden, wenn entsprechende Voraussetzungen geschaffen 
werden (Nutzung kurzwirkender Präparate, kontinuierliche Appli-
kation [totale intravenöse Anästhesie = TIVA], Intubation, Sauer-
stoffapplikation).

Für alle Allgemeinanästhesien gilt die Forderung, dass ein Ver-
fahren gewählt wird, welches hinsichtlich der Narkosetiefe- und 
länge adäquat für den durchgeführten Eingriff/die Diagnostik ist. 
Während der Anästhesie ist auf Hinweise unzureichender Analgesie 
und/oder Narkosetiefe zu achten (Anstieg von Herzfrequenz, Atem-
frequenz und/oder Blutdruck, Nachlassen der Relaxation, Zunahme 
der Reflexaktivität am Auge, Spontanbewegungen) und die Anäs-
thesie gegebenenfalls zu vertiefen. Die Anästhesie ist ausreichend 
lange zu erhalten. Unabhängig vom gewählten Verfahren muss zu 
jedem Zeitpunkt der Atemweg gesichert sein.

Sicherung der Atemwege
Ein Endotrachealtubus sichert den Atemweg, verhindert eine Aspi-
ration, ist Voraussetzung für eine sichere Inhalationsanästhesie und 
ermöglicht die Beatmung des Patienten. Alle Patienten, bei denen 
der Atemweg möglicherweise eingeengt ist (brachyzephale Tiere) 
oder eine Aspiration droht (Zahnbehandlung, Eingriffe in der Mund-
höhle, Oesophagus-, Magen-Darm-Erkrankungen, nicht nüchterne 
Tiere), müssen intubiert werden, unabhängig davon, ob eine Inha-
lations- oder Injektionsanästhesie durchgeführt wird. Auch für an-
dere Risikopatienten wird eine Intubation dringend empfohlen. Da 
ein Endotrachealtubus gewisse Risiken birgt (Verlegung des Atem-
wegs durch Schleim oder Abknicken etc.), ist dieser sorgfältig zu 
überwachen.

Bei Nutzung einer Larynxmaske (anatomisch angepasste Pro-
dukte aktuell erhältlich für Katze und Kaninchen) ist eine sichere 
Abdichtung nicht garantiert. Es besteht somit kein sicherer Aspi-
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rationsschutz. Das möglicherweise bestehende Luftleck erschwert 
eine suffiziente Beatmung, vor allem dann, wenn hohe Beatmungs-
drücke nötig sind, wie bei der kardiopulmonalen Reanimation. Da 
durch Rotation der Larynxmaske der Atemweg verlegt werden 
kann, ist deren Lage sorgfältig zu überwachen. Zur Überwachung 
der richtigen Platzierung und Lage einer Larynxmaske wird aus-
drücklich die Nutzung einer Kapnographie empfohlen.

Gabe von Sauerstoff, Beatmung
Nahezu alle Anästhesieprotokolle wirken atemdepressiv. Sie füh-
ren in der Regel zu einem reduzierten Atemminutenvolumen mit 
einer unzureichenden Kohlendioxidabgabe und verminderten Sau-
erstoffaufnahme. Durch das Erhöhen der inspiratorischen Sauer-
stoffkonzentration kann die arterielle Sauerstoffsättigung bei den 
meisten Patienten normalisiert werden, die zu geringe Kohlendi-
oxidabgabe bleibt davon unbeeinflusst. Eine Beatmung kann die 
Hypoventilation korrigieren und führt in der Regel zur Normalisie-
rung der Kohlendioxidabgabe, meist auch der Sauerstoffaufnahme.

Für Risikopatienten, bei längerer Narkosedauer oder einem um-
fangreichen Eingriff wird mindestens die Applikation von Sauerstoff 
empfohlen (bei der Inhalationsanästhesie automatisch gegeben). 
Optimal erscheint die Normalisierung des Atemminutenvolumens 
durch Beatmung. Eine nicht nur kurzfristige Beatmung muss aller-
dings adäquat überwacht werden (Kapnographie und im Idealfall 
Blutgasanalyse), da sowohl Hypo- als auch Hyperventilation lebens-
bedrohend sein können. Bei einem Atemstillstand muss als Notfall-
therapie auch ohne die geforderte Überwachung beatmet werden.

Sonstige intraanästhetische Versorgung
Während der Allgemeinanästhesie werden dem Patienten intra-
venös 3 (Katze) –5 (Hund) ml/kg KM/h einer Vollelektrolytlösung 
appliziert. Prinzipiell muss die Infusionsrate an den hämodynami-
schen Zustand des Patienten angepasst werden (weitere Informa-
tionen siehe Davis et al. [6]). Liegen Veränderungen von Blutpara-
metern oder spezielle Erkrankungen, wie z. B. eine Herzinsuffizienz, 
vor, wird eine individuelle an diesen Veränderungen ausgerichtete 
Infusionstherapie durchgeführt, ebenfalls bei einer prä- oder intra-
operativen Hypovolämie. Während der OP-Vorbereitungen (Sche-
ren, Säubern) oder in Transportphasen kann bei gesunden Patien-
ten eine Infusionstherapie unterbleiben, wenn diese Zeiträume nur 
von kurzer Dauer sind, ebenso bei sehr kurzer Anästhesiedauer.

Da ein Abfall der Körperinnentemperatur umfangreiche negati-
ve Konsequenzen hat (verlangsamtes Erwachen, Kreislaufdepres-
sion, Atemdepression, Förderung von Infektionen u. a.) beginnen 
ebenfalls unmittelbar nach der Narkoseeinleitung wärmeerhalten-
de bzw. -zuführende Maßnahmen. Durch Lagerung auf Zellstoff 
oder Decken, Beschränkung der Schur und der Desinfektionsmaß-
nahmen auf das Notwendige, Einsatz von Wärmedecken, -flaschen, 
isolierenden Materialien (Luftpolsterfolie) und warmer Infusions-
lösung wird versucht, die Körperinnentemperatur zu stabilisieren. 
Da sowohl Hypo- als auch Hyperthermie auftreten können, muss 
die innere Körpertemperatur regelmäßig gemessen und die Wär-
metherapie entsprechend angepasst werden. Um Verbrennungen 
der Haut (durch Wärmedecken, Warmwasser-gefüllte Handschu-
he u. ä.) zu vermeiden, sollte direkter Hautkontakt vermieden wer-
den und die Hauttemperatur an Kontaktstellen geprüft werden.

Sobald das Tier anästhesiert ist, muss die Hornhaut durch re-
gelmäßige Anwendung eines geeigneten Präparates (Augensalbe, 
-gel) geschützt werden. Bei ophthalmologischen Patienten wird ab-
hängig von der geplanten Maßnahme verfahren.

Überwachung der Anästhesie

Ziel der Narkoseüberwachung ist es, Veränderungen möglichst früh 
zu entdecken, um rechtzeitig korrigierend eingreifen zu können 
und so eine Schädigung des Patienten zu verhindern oder zu mini-
mieren. Narkoseüberwachung geht über die reine Patientenüber-
wachung hinaus, da auch die Funktion der eingesetzten Geräte6, 
die Infusion und die Lagerung überwacht werden müssen.

Umfang und Ausmaß der Überwachung wird idealerweise dem 
Zustand des Patienten angepasst. Je schlechter der Zustand des Pa-
tienten und je schwerwiegender und länger der Eingriff ist, umso 
intensiver muss überwacht werden. Eine Intensivierung kann in der 
Praxis durch die Verkürzung der Zeitintervalle bei der klinischen 
Überwachung erreicht werden. Auch können zusätzlich mehr ap-
parative Verfahren angewendet und mehr Parameter überwacht 
werden. So kann ein gesunder Kater zur Kastration rein klinisch 
überwacht werden, während bei einem kranken Tier (angebore-
ne Herzerkrankung, verschnupfter Wildfang) oder einem invasi-
veren Eingriff (Kastration Kätzin) Pulsoximetrie und EKG die Über-
wachung ergänzen sollten.

Damit eine kontinuierliche Überwachung gewährleistet wird, 
sollte diese durch eine sachkundige Person erfolgen, die nicht als 
Operateur oder steriler Assistent auf den Eingriff konzentriert ist. 
Weitere Aufgaben der überwachenden Person (z. B. Zureichen von 
Material) dürfen diese nicht substanziell von der Überwachungstä-
tigkeit ablenken. Bei Routineverrichtungen von wenigen Minuten 
Dauer mit geringem anästhesiologischem und operativem Risiko 
bei gesunden Patienten darf vom Prinzip der primär überwachen-
den Person abgewichen werden.

Obligat ist die klinische Patientenüberwachung. Im Abstand von 
5–10 Minuten werden regelmäßig Herz-/Pulsfrequenz, Schleim-
hautfarbe, kapilläre Rückfüllzeit, Atemfrequenz, Narkosetiefe 
(→Reflexe am Auge, Muskeltonus, Herz-/Atemfrequenz, Pulsdruck-
amplitude) und innere Körpertemperatur erfasst. Um die (klinische) 
Überwachung zu erleichtern, muss bei Lagerung und Abdeckung 
des Patienten darauf geachtet werden, dass der Zugang zu diesem 
nur soweit eingeschränkt wird, wie unbedingt nötig.

Brodbelt [4] konnte für Hund und Katze eine Reduktion des 
Anästhesierisikos aufzeigen, wenn die Atemfrequenz überwacht 
wurde (Risikoreduktion um 30 bis 50 %, statistisch allerdings nicht 
gesichert). Bei Katzen wirkte sich auch die Überwachung der Puls-
frequenz (Pulspalpation und/oder Pulsoximetrie) deutlich positiv 
aus (Reduktion bis zu 60 %, statistisch gesichert).

Da viele Komplikationen mit klinischen Methoden nicht sicher 
erfasst werden können (z. B. Atemdepression, Rhythmusstörungen, 
Blutdruckabfall), ist eine Ergänzung durch apparative Verfahren 
sinnvoll. Jeder Patient soll mittels Pulsoximetrie überwacht werden, 
auch die Ableitung eines Elektrokardiogramms wird empfohlen. 

6 Die Funktionsfähigkeit aller während der Anästhesie genutzten Geräte 
muss gewährleistet sein (→Funktionsprobe vor Verwendung, regelmä-
ßige Wartung).
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Ausnahmen können eine sehr kurze Dauer der Allgemeinanästhe-
sie, Transportphasen oder diagnostische Prozeduren, bei denen die 
Kabel stören, sein. Bei Narkosen über 30 Minuten Dauer und vor 
allem bei der Inhalationsanästhesie (blutdrucksenkende Wirkung 
der Inhalationsanästhetika) muss der Blutdruck gemessen werden.

Da nahezu alle Anästhetika atemdepressiv wirken, ist die Puls-
oximetrie als einfach anwendbares, nicht-invasives Verfahren zur 
Überwachung der arteriellen Sauerstoffsättigung, der Pulsfrequenz 
und des Pulsrhythmus ein ausgesprochen sinnvolles Verfahren. In 
der Humanmedizin wird der Pulsoximetrie, ebenso wie der Kapno-
metrie/-graphie, großes Potenzial hinsichtlich der Vermeidung von 
Narkosezwischenfällen zugeschrieben [13]. Für die Pulsoximetrie 
konnte beim kranken Hund eine positive Tendenz berechnet wer-
den (statistisch nicht gesichert). Bei kranken Katzen reduziert die 
Kombination von Pulsoximetrie und klinischer Überwachung des 
Pulses das Risiko zu Versterben um mehr als 50 % [4].

Beim intubierten Patienten ermöglicht die Kapnographie eine 
Quantifizierung der Atemdepression und die Steuerung einer Be-
atmung. Sie gibt darüber hinaus Hinweise auf die Herz-Kreislauf-
Funktion und eine Reihe von technischen Problemen (z. B. Undich-
tigkeit, Atemwegsobstruktion, verbrauchter Atemkalk). Die Verfas-
ser*innen empfehlen sie aus diesen Gründen ausdrücklich vor allem 
für längere Narkosen. Bei routinemäßiger Beatmung ist sie Pflicht 
(Alternative: Blutgasanalyse). Für Kapnographie wurde eine gerin-
ge Risikoreduktion (10–20 %) bei Katzen (nur ASA 3–5) ermittelt, 
die jedoch statistisch nicht gesichert werden konnte [4].

Blutgasanalysen zeigen das Ausmaß einer Atemdepression sehr 
genau und informieren zusätzlich über den Säure-Basen-Status des 
Patienten. Sie sind deswegen gerade für Risikopatienten zu emp-
fehlen, erfordern jedoch eine arterielle Punktion/einen arteriellen 
Katheter und ein entsprechendes Blutgasanalysegerät.

Die Messung der inspiratorischen Konzentration von Sauerstoff 
und Inhalationsanästhetikum zeigt Dosierungsfehler und techni-
sche Störungen an und trägt so zur Patientensicherheit bei. Die 
Messung der exspiratorischen Narkosegaskonzentration erleichtert 
außerdem die Steuerung einer Inhalationsnarkose. Auch diese Ver-
fahren sind damit empfehlenswert (in der Humanmedizin obligat).

In Abhängigkeit von vorliegender Erkrankung oder operativer Si-
tuation (z. B. Blutverlust) müssen während der Anästhesie entspre-
chende Laboruntersuchungen (Hämatokrit, Gesamteiweiß, Blut-
glukose-, Elektrolytkonzentrationen, Säure-Basen-Status) durch-
geführt werden.

Zur postanästhetischen Überwachung siehe unten.

Dokumentation (Narkoseprotokoll)

Die tierärztliche Pflicht zur Dokumentation (Berufsordnung) muss 
auch in Bezug auf die Anästhesie erfüllt werden. Eine schriftliche 
Dokumentation der im Anästhesieverlauf erhobenen Befunde, Me-
dikationen und Maßnahmen kann bei weiteren Narkosen des Pa-
tienten als Entscheidungsgrundlage und in Streitfällen als Beweis-
grundlage dienen.

Vermerkt werden das Ergebnis der präanästhetischen Unter-
suchung (inkl. aktueller Körpermasse und Einschätzung des Ge-
sundheitsstatus, z. B. ASA-Klassifizierung), sowie die Dosis, der Zeit-
punkt und die Art der Applikation aller in der perianästhetischen 
Periode verabreichten Medikamente und Infusionen. Daneben wer-

den alle Komplikationen, ungewöhnlichen Effekte/Nebenwirkun-
gen, Vorkommnisse und Begleitumstände festgehalten.

Durch die wünschenswerte Ausweitung der Dokumentati-
on auf die überwachten Parameter werden die Erkennung unge-
wöhnlicher Werte und die Einschätzung von Veränderungen im 
Verlauf der Narkose erleichtert. Zusätzlich ermöglicht dies die Be-
urteilung der Effekte von Interventionen, wie der Gabe von Me-
dikamenten, der Beatmung oder der Korrektur von Fehleinstel-
lungen. Ein solches Verlaufsprotokoll fördert das Erkennen von 
Zusammenhängen und ist so ein wichtiges Instrument zur Ver-
besserung der anästhesiologischen Fähigkeiten und der Quali-
tätskontrolle. Allerdings muss beim Führen eines Verlaufsproto-
kolls gewährleistet sein, dass die primäre Aufmerksamkeit dem 
Patienten gilt und der Protokollierende nicht durch die Dokumen-
tationstätigkeit abgelenkt wird.

Überwachte Parameter sollen in einem Verlaufsprotokoll regel-
mäßig im Abstand von 5–10 Minuten (abhängig von Risiko, Eingriff, 
Situation) aufgezeichnet werden. Dokumentiert werden zum Bei-
spiel Herz- und Atemfrequenz, Oxygenierungsstatus (Schleimhaut-
farbe, pulsoximetrisch gemessene Sättigung), kapilläre Rückfüll-
zeit, Blutdruck, innere Körpertemperatur, Narkosetiefe und andere 
Ergebnisse der Überwachung. Eine automatisierte digitale Doku-
mentation sollte immer einer Überwachung durch die Anästhesie-
führenden unterliegen.

Die Dokumentation weiterer Sachverhalte, wie der Effekt einer 
Sedation, der Qualität der Narkoseeinleitung, der Größe des Endo-
trachealtubus, Zeitpunkt der Extubation u. a., steigert Informati-
onsgehalt und Aussagekraft des Protokolls, bleibt jedoch fakultativ. 
Die Aufzeichnung der Einstellungen am Narkosegerät (Gasflüsse, 
Verdampfereinstellung) und Beatmungsgerät (Beatmungsmodus, 
Atemfrequenz, Atemzug-/Atemminutenvolumen u. a.) ist eben-
falls nützlich.

Postanästhetische Versorgung

Analgesie
Postanästhetisch muss eine an die Schmerzintensität angepasste 
Analgesie ausreichend lange gewährleistet sein. Bei geringgradi-
gen Schmerzen kann sich die Schmerztherapie auf die Gabe eines 
NSAID oder Metamizol beschränken. Bei mittel- bis hochgradigen 
Schmerzen greift diese auf die Kombination eines Opioids (ausrei-
chende Wirkstärke bei den unterschiedlichen Opioid-Gruppen be-
achten) mit einem NSAID oder Metamizol zurück.

Auch lokale/regionale Techniken der Anästhesie und Analgesie 
sollten, wenn möglich, angewendet werden. Sie haben postope-
rativ ähnliche Vorteile wie intraoperativ (gezielte Analgesie im OP-
Gebiet, keine/geringe systemische Wirkung, Reduktion des Anal-
getikabedarfs). Das Verfahren sollte individuell auch unter den 
Gesichtspunkten Praktikabilität, Hygiene/Infektionskontrolle und 
Gesamtdosis des Lokalanästhetikums ausgewählt werden.

Empfehlungen hinsichtlich der zu erwartenden Schmerzinten-
sität und Dauer gibt u. a. die Initiative tiermedizinische Schmerz-
therapie (www.I-tis.de).
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Leitlinie

Überwachung und Protokollierung
Da mehr als 50 % aller Todesfälle bei Hund und Katze in der post-
operativen Phase auftreten (Brodbelt, 2006), muss die Überwa-
chung auf diese ausgedehnt werden. Die Intensität der Überwa-
chung richtet sich wiederum nach dem Gesundheitsstatus des Pa-
tienten, Länge und Verlauf der Anästhesie, Schwere der Operation 
und dem Verlauf der Aufwachphase.

In der frühen Aufwachphase werden Herz- und Atemfrequenz 
sowie die Körperinnentemperatur regelmäßig bestimmt, die Nar-
kosetiefe beurteilt und auf Störungen der Aufwachphase (Exzita-
tionen, Atemwegsobstruktion) geachtet. Erwacht das Tier zuneh-
mend, kann die Intensität der Überwachung reduziert werden, 
überwacht wird jedoch mindestens bis das Tier sich sicher in Brust-
Bauchlage halten kann. Herz- und Atemfrequenz sowie die Körper-
innentemperatur sollen in der frühen Aufwachphase auch proto-
kolliert werden, ebenso Störungen der Aufwachphase.

Bei Risikopatienten sollte postoperativ die klinische Überwa-
chung durch EKG, Pulsoximeter, Blutdruckmessung, Kapnometrie/-
graphie und/oder Laboruntersuchungen (in Abhängigkeit von der 
Grunderkrankung) ergänzt werden und die Protokollierung der Auf-
wachphase entsprechend ausgeweitet werden.

Obligat ist die Dokumentation des Zustandes des Patienten bei 
Entlassung.

Sonstige pflegerische Maßnahmen
Eine ruhige Umgebung, ein weiches, trockenes Lager und liebe-
voller Umgang mit dem Patienten sind Voraussetzungen für eine 
ungestörte Aufwachphase. Abhängig von der ermittelten Körper-
innentemperatur wird eine Wärmetherapie durchgeführt. Um die 
Kornea, besonders bei brachyzephalen Rassen, zu schützen, wird 
diese regelmäßig mit einem geeigneten Präparat befeuchtet. Min-
destens bei Risikopatienten, nach langen Anästhesien und aufwän-
digen Eingriffen wird eine situationsangepasste Infusionstherapie 
bis zum Erwachen fortgesetzt. Bei Risikopatienten sollte die Fort-
setzung der Sauerstoffapplikation erwogen werden.

Entlassen wird der Patient grundsätzlich, wenn er sicher steh-
fähig, besser gehfähig (Ausnahme: die Erkrankung lässt dies nicht 
zu) ist. Der Tierhalter wird über das weitere Vorgehen und mögliche 
Störungen der Aufwachphase informiert, ebenso wann ein Tierarzt 
kontaktiert werden soll.

Notfallmedikamente, -ausrüstung und 
 kardiopulmonale Wiederbelebung
Allgemeinanästhesie und Sedation bergen stets das Risiko eines 
Herz-Kreislauf-Stillstandes. Aus diesem Grund muss jeder Tierarzt, 
welcher eine Allgemeinanästhesie oder Sedation durchführt, in der 
Lage sein, einen Patienten professionell zu reanimieren. Die dazu 
benötigten Fertigkeiten (Intubation, Beatmung, Thoraxkompres-
sion, Legen eines Venenkatheters) müssen sicher beherrscht wer-
den. Die erforderliche Ausstattung (Endotrachealtuben, selbst-
füllender Beatmungsbeutel, Venenkatheter, Verbrauchsmaterial 
Injektion, Infusion) und die notwendigen Medikamente (z. B. Sau-
erstoff, Adrenalin, siehe Kasten 5) müssen vorhanden und schnell 
zugänglich sowie regelmäßig durch eine beauftragte Person über-
prüft werden.

Die kardiopulmonale Wiederbelebung folgt den Empfehlun-
gen der RECOVER Initiative [9][12]. Um den Erfolg der Wiederbe-
lebungsmaßnahmen zu verbessern, muss das gesamte Praxis-/Kli-
nikteam mit dem Ablauf einer Reanimation vertraut sein und die 
notwendigen Handgriffe beherrschen. Eine Unterweisung in die 
kardiopulmonale Wiederbelebung und eine Übung der Reanimati-
onsmaßnahmen sollen mindestens einmal pro Jahr erfolgen.

Auch für andere regelmäßig vorkommende Komplikationen, 
wie z. B. Atemdepression, -stillstand, Arrhythmien, Hypovolämie, 
Hypotonie, müssen entsprechende Ressourcen für eine adäquate 
Behandlung zur Verfügung stehen. ▶Kasten 5 zeigt die mindes-
tens vorzuhaltenden Notfallmedikamente. Es wird empfohlen, 
selbst erstellte oder aus der Literatur entnommene Dosierungs-
tabellen (siehe z. B. Fletcher et al. [9], Rohwedder und Alef [12]) 
für die Notfallmedikamente deutlich sichtbar an sinnvoller Stel-
le zu platzieren.

K ASTEN 5
Notfallmedikamente, die verfügbar sein müssen bzw. 
sollten, wenn eine Allgemeinanästhesie oder Sedation bei 
Hund oder Katze durchgeführt wird
Obligate Notfallmedikamente für den Bereich Anästhesie

 ▪ Adrenalin
 ▪ Atropin
 ▪ Lidocain
 ▪ kristalloide Infusionslösung (Vollelektrolytlsg.)
 ▪ Glukoselösung
 ▪ Atipamezol, wenn alpha2-Agonisten verwendet werden
 ▪ Naloxon, wenn Opioide verwendet werden
 ▪ Furosemid

Zusätzlich empfohlene Notfallmedikamente
 ▪ Kolloidale Infusionslösung (z. B. HES)
 ▪ Dopamin und/oder Dobutamin und/oder Noradrenalin
 ▪ Weitere Antiarrhythmika (z. B. Amiodaron)
 ▪ Natriumbikarbonat
 ▪ Mannitol
 ▪ Hypertone Kochsalzlösung
 ▪ Diazepam/Midazolam
 ▪ Phenobarbital

Mitarbeiterschulung

Interne Mitarbeiterschulungen zur vorliegenden Leitlinie und deren 
Umsetzung, den praxisinternen anästhesierelevanten Abläufen und 
anderen anästhesiologischen Themen sollen mindestens einmal 
jährlich durchgeführt und dokumentiert werden (Beispiele für The-
men gibt ▶Kasten 6). Eine zusätzliche externe Fortbildung wird 
ausdrücklich empfohlen. Eine regelmäßige anästhesiologische 
Fortbildung der verantwortlichen Tierärzt*innen und des betei-
ligten tiermedizinischen Fachpersonals wird vorausgesetzt.
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K ASTEN 6
Mögliche Schwerpunkte der praxisinternen und/oder 
-externen Mitarbeiterschulung im Bereich Anästhesie, 
Notfallmanagement und Reanimation.
Theoretische Unterweisung

 ▪ Wirkungen und Nebenwirkungen der eingesetzten 
Medikamente in der Anästhesie

 ▪ Indikation, Dosis, Applikationsweise der Notfallmedika-
mente

 ▪ Grundlagen der Infusionstherapie
 ▪ Aufbau, Funktion, Testung und Wartung der vorhandenen 

Narkose- und Überwachungsgeräte

 ▪ Klinische Überwachung: Parameter, Technik, physiologi-
sche Werte, Reaktion bei Abweichung

 ▪ Funktionsweise, Aussage, physiologische Werte, Reaktion 
bei Abweichung
 – Pulsoximetrie
 – EKG
 – Kapnographie
 – Blutdruckmessung

 ▪ Hypo-/Hyperthermie: Folgen, Vermeidung bzw. Therapie
 ▪ Besprechen der Abläufe im Rahmen der Anästhesie mit 

dem Ziel der Standardisierung
 ▪ Grundlagen der Beatmung
 ▪ Ablauf einer Reanimation
 ▪ Narkosekomplikationen und -zwischenfälle: Erkennen, 

Ursache, Reaktion

Praktische Übungen
 ▪ Intubation
 ▪ Legen eines Venenzugangs
 ▪ Vorbereitung (Aufbau, Anpassen an Patientengröße, 

Prüfung, Anschluss) der vorhandenen Narkose- und 
Überwachungsgeräte

 ▪ Anschluss des Patienten an das Narkose- und Über-
wachungsgerät

 ▪ Anschluss eines Patienten an ein Beatmungsgerät und die 
Entwöhnung davon

 ▪ Manuelle Beatmung (mit dem selbstfüllenden Beatmungs-
beutel, am Narkosegerät)

 ▪ Thoraxkompression/“Herzmassage“
 ▪ Blutdruckmessung
 ▪ Tipps und Tricks bei EKG, Pulsoximetrie, Blutdruckmes-

sung, Kapnographie

Schlussbemerkung

Ist die in dieser Leitlinie für (Risiko-)Patienten als verpflichtend ein-
gestufte Versorgung nicht gesichert (z. B. weil eine entsprechende 

Ausstattung fehlt), muss kritisch unter Einbeziehung der Indikation 
für die Anästhesie und deren Dringlichkeit geprüft werden, ob die-
ser Patient nicht an eine Praxis/Klinik überwiesen werden muss, die 
die geforderte Versorgungsqualität gewährleisten kann. Alterna-
tiv ist die konsiliarische Hinzuziehung eines Fachtierarztes für An-
ästhesiologie oder eines Dipl. ECVAA/ACVAA, um die Möglichkeit 
der Durchführbarkeit einer Allgemeinanästhesie unter den gege-
benen Umständen zu besprechen.

Zusammenfassung

Damit schnell ersichtlich ist, was für jede Allgemeinanästhesie 
(Spalte 1) Voraussetzung ist und was für Patienten mit erhöhtem 
Risiko/längere Anästhesie (Spalte 2) obligat ist, fasst ▶Tab. 1 die 
Leitlinie stichwortartig zusammen. Einzelheiten sind dem Text zu 
entnehmen. In Spalte 3 finden sich darüberhinausgehende Emp-
fehlungen, die im Sinne der Patientensicherheit bei möglichst vie-
len Patienten umgesetzt werden sollten, jedoch nicht Pflicht sind.

Sonstiges

Für die Pflege und Überarbeitung der Leitlinie ist die Fachgruppe 
Veterinärmedizinische Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedi-
zin und Schmerztherapie (VAINS) der Deutschen Veterinärmedizi-
nischen Gesellschaft e. V. verantwortlich. Eine Prüfung und Über-
arbeitung ist im 3-Jahres-Rhythmus vorgesehen.

Die Leitlinie steht online auf der Webseite der Fachgruppe zur 
Verfügung (http://www.dvg.net/index.php?id=1813). Auf Ände-
rungen der Leitlinie wird dort hingewiesen. Angestrebt wird eine 
breite Verbreitung über Print- und Online-Medien der Berufsver-
bände, Tierärztekammern und der Fachpresse.

Verfasser

Fachgruppe Veterinärmedizinische Anästhesie, Intensivmedizin, Not-
fallmedizin und Schmerztherapie (VAINS) der Deutschen Veterinär-
medizinischen Gesellschaft e. V.

Mitglieder der Arbeitsgruppe

Prof. Dr. Michaele Alef, Leipzig (Erstellung [E], Überarbeitung [Ü])
Dr. Christian Dancker, Berlin (Ü)
Prof. Dr. Bernd Driessen, Pennsylvania, USA (E, Ü)
PD Dr. Gregor Hauschild, Münster (E)
Prof. Dr. Sabine Kästner, Hannover (E, Ü)
Dr. Heide Klöppel, Hitchin, GB (E, Ü)
Dr. Korbinian Pieper, München(E)
Dr. Christin Poller, Flensburg (E, Ü)
Dr. Helene Rohrbach, Bern (E)
Dr. Alexandra Friederike Schütter, Hannover (Ü)
Dr. Franz-Josef Söbbeler, Hannover (Ü)
Dr. Thomas Steidl, Tübingen (E, Ü)
Prof. Dr. Sabine Tacke, Gießen (E, Ü)
Dr. Julia Tünsmeyer, Hannover (E, Ü)
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Leitlinie

▶Tab. 1 Tabellarische Zusammenfassung der Leitlinie.

Voraussetzung für alle Allgemeinanästhesien
(mögliche Ausnahmen siehe Text)

Zusätzlich notwendig für 
Tiere mit erhöhtem Risiko 
(ASA 3–5) und/oder bei 
Anästhesiedauer > 60 min

Darüber hinaus für Kliniken oder 
spezialisierte Praxen dringend 
empfohlen

Verantwortlich für die 
Anästhesieführung

Tierärzt*in Fachtierärzt*in für Anästhesiologie 
und/oder Dipl. ECVAA/ACVAA

Unterstützendes Personal Personelle Ausstattung muss eine adäquate Über-
wachung gewährleisten, siehe unten.

Zusätzliche sachkundige Person mit 
hinreichenden anästhesiologischen 
Fachkenntnissen (z. B. Tiermedizini-
sche(r) Fachangestellte(r) [TFA] mit 
Zusatzqualifikation)

Präanästhetische Unter-
suchung

• Zielgerichtete Anamnese
• Allgemeinuntersuchung mit Fokussierung auf 

Herz-Kreislauf u. Atmung
• Zielgerichtete weiterführende Untersuchungen 

bei Risikohinweisen

Aufklärung des Patienten-
besitzers

• Individuelles Narkoserisiko
• Futterentzug
• Aktuelle Medikation
• Verhalten nach Entlassung
• Anzeichen von Störungen in der Aufwach- und 

Erholungsphase

• Allgemeines Narkoserisiko
• Ablauf der Anästhesie

Vorbereitung des 
Patienten

• Nahrungskarenz 6–12 h (elektive Eingriffe, 
adulter Patient)

• Schmerztherapie bei schmerzhaften Zuständen
• Peripherer Venenzugang

Präanästhetische Therapie 
bei ASA 3–5, wenn abhängig 
von der Dringlichkeit der An-
ästhesie zeitlich möglich

Sedative Prämedikation

Anästhesiemanagement • Adäquate perioperative Analgesie
• Einleitung als Injektionsanästhesie
• Erhaltung als Inhalations- oder Injektionsanäs-

thesie
• Nutzung adäquat steuerbarer Verfahren
• Überwachung der Narkosetiefe
• Endotracheale Intubation bei gefährdeten 

Patienten
• Sauerstoffsupplementierung bei gefährdeten 

Patienten
• Augensalbe/-gel
• Infusionstherapie
• Wärmetherapie

• Endotracheale Intubation
• Sauerstoffsupplementie-

rung

Endotracheale Intubation, Sauer-
stoffsupplementierung routinemä-
ßig bei Injektions- und Inhalations-
anästhesien ebenso Beatmung, 
wenn indiziert

Überwachung • Primär mit Überwachung betraute sachkundige 
Person (Tierärzt*in oder TFA)

• Herz-/Pulsfrequenz, Pulsqualität, Schleimhaut-
farbe, kapilläre Rückfüllzeit, Atemfrequenz, 
innere Körpertemperatur, Narkosetiefe alle 
5–10 min

• Pulsoximetrie
• Blutdruck bei längeren Eingriffen/Inhalations-

anästhesie

• Elektrokardiogramm
• Kapnographie (bei rou-

tinemäßiger Beatmung 
verpflichtend, alternativ 
Blutgasanalyse)

• Labor (indikationsgebun-
den)

• Messung der inspiratorischen 
Sauerstoffkonzentration

• Messung der in- und exspira-
torischen Narkosegaskonzen-
trationen

• Invasive Blutdruckmessung
• Blutgasanalyse

Dokumentation • Ergebnisse der präanästhetischen Untersuchung
• Aktuelle Körpermasse
• Dosis, Zeitpunkt und Art der Applikation aller 

verabreichten Medikamente und Infusionen
• Wichtige Vitalparameter (Atem-, Herz-, Puls-

frequenz, Herzrhythmus; arterielle Sauerstoff-
sättigung)

• Nebenwirkungen, Komplikationen, ungewöhn-
liche Effekte, Vorkommnisse und Begleit-
umstände

• Störungen der Aufwachphase
• Zustand bei Entlassung

• Verlaufsprotokoll klinisch 
und apparativ erfasster 
Parameter und Geräte-Ein-
stellungen im Abstand von 
5–10 min

• Herz-, Puls- und Atem-
frequenz, Pulsqualität, 
Schleimhautfarbe, Körper-
innentemperatur in der 
frühen Aufwachphase
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▶Tab. 1 Fortsetzung

Voraussetzung für alle Allgemeinanästhesien
(mögliche Ausnahmen siehe Text)

Zusätzlich notwendig für 
Tiere mit erhöhtem Risiko 
(ASA 3–5) und/oder bei 
Anästhesiedauer > 60 min

Darüber hinaus für Kliniken oder 
spezialisierte Praxen dringend 
empfohlen

Postanästhetische Ver-
sorgung

• Ausreichend lange, adäquate Analgesie
• Überwachung von Herz-, Puls-, Atemfrequenz, 

Körperinnentemperatur, Beurteilung der Nar-
kosetiefe, Störungen der Aufwachphase

• Überwachung, bis sich das Tier sicher in Brust-
Bauch-Lage hält

• Protokollierung der frühen Aufwachphase
• Wärmetherapie
• Augensalbe/-gel
• Dokumentation des Entlassungsbefundes
• Entlassung, wenn der Patient sicher gehfähig ist

Fortsetzen der Infusionsthe-
rapie (indikationsgebunden)

• Bei Risikopatienten Überwachung 
mit EKG, Pulsoximetrie, Kapno-
graphie, Blutdruckmessung, 
Laboruntersuchung

• Ausweitung der Dokumentation 
(s. o.)

• Infusionstherapie bis zum voll-
ständigen Erwachen

• Bei Risikopatienten Sauerstoffsup-
plementation

Notfallausrüstung • Endotrachealtuben
• Zubehör Intubation
• Selbstfüllender Beatmungsbeutel
• Sauerstoffquelle, betriebsbereit
• Medikamente (Kasten 5)

• Inhalationsnarkosegerät
• Respirator
• Weitere Medikamente (Kasten 5)
• Dosierungstabellen für gängige 

Notfallmedikamente

Wiederbelebung • Vorgehen nach RECOVER-Leitlinie
• Unterweisung des Praxisteams und Übung der 

Reanimation 1-mal/Jahr

Häufigere Reanimations- und Not-
fallübung im Team

Schulung, Fortbildung • Jährlich theoretische und/oder praktische Unter-
weisungen zu anästhesiologischen Themen

• Dokumentation derselben
• Regelmäßige interne und externe anästhesiolo-

gische Fortbildung des tierärztlichen Personals 
und der TFAs

• Ausweitung der Schulungen
• QM-System

Prinzipielle Forderung Überweisung von Tierpatienten, deren adäquate 
Versorgung nicht gesichert ist, oder Hinzuziehung 
eines Veterinäranästhesisten als Konsiliar
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Frage 1

Leitlinien sind wissenschaftlich begründete und praxisorientierte 
Handlungsempfehlungen. Unter welchen Bedingungen kann von 
den Empfehlungen der Leitlinien abgewichen werden?

A Es kann ohne Begründung immer abgewichen werden, da 
Leitlinien nicht rechtsverbindlich sind.

B Es kann auf der Basis eines begründeten klinischen Urteils ab-
gewichen werden.

C Es kann nie von der Leitlinie abgewichen werden, da sie 
rechtsverbindlich ist.

D Es ist nicht klar wann von einer S1 Leitlinie abgewichen wer-
den kann.

E Es kann abgewichen werden, wenn der Tierbesitzer es 
wünscht.

Frage 2

Die Leitlinien empfehlen bei Hund und Katze immer die Verwen-
dung eines peripheren Venenverweilkatheters, wenn eine Allge-
meinanästhesie durchgeführt werden soll.
Bei welchen Eingriffen kann darauf verzichtet werden?

A Bei allen endoskopischen Eingriffen bei gesunden Patienten.
B Bei Routineeingriffen von wenigen Minuten Dauer mit gerin-

gem anästhesiologischem und operativem Risiko bei gesun-
den Patienten.

C Bei allen Kastrationen von männlichen Tieren.
D Bei Routineeingriffen von wenigen Minuten Dauer bei gesun-

den Patienten.
E Es darf nie darauf verzichtet werden.

Frage 3

Die Association of Veterinary Anaesthetists (AVA) hat fünf Voraus-
setzungen formuliert, die bei der Durchführung einer Narkose/
Allgemeinanästhesie erfüllt sein sollen. Wozu muss der Tierarzt 
in der Lage sein?

A Intubation, Sauerstoffgabe, manuelle Beatmung, Blutdruck-
messung, Blutgasmessung

B Intubation, Sauerstoffgabe, manuelle Beatmung, Pulsoxime-
trie, Spirometrie

C Intubation, Sauerstoffgabe, manuelle Beatmung, kardiopul-
monale Wiederbelebung, Kapnographie

D Intubation, Sauerstoffgabe, manuelle Beatmung, intravenöse 
Injektion und Infusion, kardiopulmonale Wiederbelebung

E Intubation, Sauerstoffgabe, manuelle Beatmung, kardiopul-
monale Wiederbelebung, Elektrokardiogramm

Frage 4

Welche Notfallmedikamente müssen laut der Leitlinie bei der 
Durchführung einer Anästhesie immer vorhanden sein?

A Adrenalin, Atropin, Lidocain, Glukoselösung
B Adrenalin, Atropin, Lidocain, Noradrenalin
C Adrenalin, Atropin, Lidocain, Amiodaron
D Adrenalin, Atropin, Lidocain, Heparin
E Adrenalin, Atropin, Lidocain, Salbutamol

Frage 5

In welcher Phase treten laut einer epidemiologischen Studie mehr 
als 50 % aller Todesfälle bei Hund und Katze auf, was auf eine er-
höhte Überwachung in dieser Phase hinweist?

A Während der Anästhesieeinleitung
B Während der Operationsphase
C Während des Anästhesieerhalts
D Während der Aufwachphase
E Während der Extubation

Weitere Fragen auf der folgenden Seite …
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Frage 6

Wie lang soll bei der Überwachung der zeitliche Abstand zwischen 
zwei Evaluierungen des Patienten gemäß der Leitlinie Anästhesio-
logische Versorgung Hund und Katze maximal sein?

A 5 min
B 10 min
C 15 min
D 20 min
E 30 min

Frage 7

Welches apparative Überwachungsverfahren ist neben der klini-
schen Überwachung (inkl. Messung der inneren Körpertemperatur) 
nach der Leitlinie Anästhesiologische Versorgung bei Hund und 
Katze obligat für jeden Patienten?

A Elektrokardiogramm
B Kapnographie
C Pulsoximetrie
D Blutdruckmessung
E Narkosegasmessung

Frage 8

Wann muss eine präanästhetische Laboruntersuchung durchge-
führt werden, ist also Voraussetzung für eine Allgemeinanästhesie?

A bei Risikohinweisen in Anamnese/klinischer Untersuchung
B bei allen Hunden, die älter als 8 Jahren sind
C bei allen Patienten als Screening
D bei allen Katzen, die älter als 10 Jahre sind
E Die Leitlinie gibt keine Empfehlung.

Frage 9

Wie häufig sollten Sie Ihr Praxisteam mindestens theoretisch und 
praktisch in der kardiopulmonalen Reanimation schulen?

A 1-mal pro Quartal
B 2-mal pro Jahr
C 1-mal pro Jahr
D 1-mal pro 2 Jahre
E bleibt offen

Frage 10

Wann darf ein Tier entlassen werden, vorausgesetzt die Erkrankung 
lässt das zu?

A wenn es sich sicher in Brust-Bauch-Lage halten kann
B wenn es sicher gehfähig ist
C wenn die Schutzreflexe wieder vorhanden sind
D wenn es den Kopf heben kann
E wenn es selbständig atmet
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